
 

Konto der Kreisverwaltung: 

Kontoinhaber: Landkreis Uckermark 
Sparkasse Uckermark 
IBAN: DE67 1705 6060 3424 0013 91 
BIC: WELADED1UMP 

Steuernummer: 
062/149/01062 

Telefon-Vermittlung:  
03984 70-0 

Internet: 
www.uckermark.de 

Sprechzeiten: 
Mo. u. Do.: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Di.: 08:00 bis 12:00 und  
 13:00 bis 17:00 Uhr 
Fr.:  08:00 bis 11:30 Uhr 

Der Landkreis Uckermark stellt für E-Mails mit qualifiziert elektronisch signierten Dokumenten die zentrale E-Mail-Adresse landkreis@uckermark.de zur 
Verfügung. Für alle anderen E-Mail-Adressen der Kreisverwaltung wird der rechtsverbindliche Zugang ausdrücklich nicht eröffnet. 

Landkreis Uckermark 
 - Die Landrätin - 

 
 
Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau 

 
 
An das  
Mitglied des Kreistages 
Frau Bader 
über Büro Kreistag 
 
Nachrichtlich  
alle Mitglieder des Kreistages 

 Nebenstelle:  

Dezernat: I 

Amt: Kreisentwicklung 

Bearbeiter(in): Frau Buchholz 

Zimmer-/Haus-Nr.: 433, Haus 1 

Telefon-Durchwahl: 03984 70-1580 

Telefax: 03984 70-4965 

E-Mail: Petra.Buchholz@uckermark.de 

 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 

  800-Bu 16.02.2022 

 
Ihre Anfrage AF/001/2022 
Flächen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegen-
schaften 
 
Sehr geehrte Frau Bader, 
 
Ihre o.g. Anfrage ist im Kreistagsbüro am 03.01.2022 und somit gemäß § 14 Abs. 2 
der Geschäftsordnung für den Kreistag Uckermark (GeschO) eingegangen.  
 
Sie beziehen sich in Ihrer Anfrage auf eine Festlegung des Kreistages vom 
23.09.2021. Hier ging es um die Erhebung der Flächen außerhalb von Ortschaften 
(potentielle Freiflächen PV-Anlagen). Mit der jetzigen Anfrage beziehen Sie sich auf 
Anlagen auf kreiseigenen Liegenschaften sowie einer gesonderten Darstellung von 

1. Flächen auf oder an Gebäuden (insbesondere Schulen) 
2. Landkreiseigenen Freiflächen 
3. Möglichkeiten für die Überbauung/Überdachung von Parkplätzen 

Gern nimmt sich der Energie- und Klimaschutzmanager der Aufgabenstellung an, al-
lerdings wird hierfür ein längere Erarbeitungszeit mindestens bis Ende März notwen-
dig. Die Beantwortung Ihrer Anfrage geht Ihnen daher bis zum 14.04.2022 zu. 
 
Betrachten Sie dieses Schreiben bitte als Zwischeninformation gemäß § 14 Abs. 3 
GschO. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Frank Bretsch 
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1. Beigeordneter      


